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Herrn Forstmeisters Kasthofer.

18Z0. ^ 10- Oktober.

Das Forst-Journal erscheint monatlich, im Durchschnitt l Bogen stark,

in der Stampflischen Buchdruckerei in Bern, zum Preise von l8 Batzen

sranko Schweizergebiet. Alle Postämter werden in den Stand gesetzt, das

Journal zu diesem Preise zu liefern.

(Protokoll der Verhandlungen des schwerz. Forstverems.)
.No: 'âua na Snallàz,7Ni.'t:n't

(Fortsetzung.)

Bezirksförster Hagmann verliest seine Abhandlung
über das zehnte Thema, nämlich über die Frager

In welchem Alter können durch Saat oder Pflan-
zung erzogene Waldbestände ohne Nachtheil
des Holzwuchses dem Weidgang geöffnet wer-
den? Welche Vorsichtsmaßregeln sind dabei
zu treffen und welche Vortheile kann alsdann
solche Waldweide gewähren?

In der allgemeinen Forst - und Jagdzeitung, September-
heft 1849, sagt ein Forstmann aus den Harzforsten: Es
sei ein Irrthum aus der ältern forstmännischen Praris, daß

man beim Nadelholzanbau Saaten und Pflanzungen von
der frühesten Jugend an bis dahin, wo sie dem Vieh völlig

Jahrgong I. .16'
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aus dem Maule gewachsen, in Schonung legen zu müssen

glaubte. Von dieser Ansicht sei man in neuerer Zeit zurück-

gekommen, weil die Beobachtung gelehrt habe, daß Saaten
und Pflanzungen bei nur einigen Vorsichtsmaßregeln schon

vom zweiten Jahr an, ohne Nachtheil dem Weidvieh einge-
geben werden können, ja daß dieses denselben sogar höchst

zuträglich sei, weil die jungen Pflänzchen dadurch vor dem

erstickenden Graswuchsc geschützt und vor den Mäuscherbergen
im Winter gesichert werden; während auf der andern Seite
erfahrungsgemäß feststehe, daß das Vieh, sobald die jungen
Triebe nur etwas hart geworden sind, kein Holz fresse, so

lange es Gras finde.

Es wäre von großer Wichtigkeit für unsere Gcbirgs-
forstwirthschaft, wenn die bisher so verpönte Waldweide
sich auf einmal als ganz unschädlich, ja eher noch als nützlich

erzeigen würde. Deßhalb hat das Komitc obige Frage auf-
gestellt, um zu vernehmen, ob durch eigene Anschauung hierin
erfahrene schweizerische Forstmänner dieser Theorie der Un-
schädlichkeit der Viehweide in Saaten und Pflanzungen von
frühester Jugend an auch beipflichten.

Ich habe oft Gelegenheit, bcweidete und unbeweidete

junge Wälder mit einander zu vergleichen, deßhalb habe mir
vorgenommen, hierüber ein Wort mitzureden.

Vorerst frägt es sich, was für eine Gattung Vieh in
die Waldung getrieben werde, da ibr Schädlichkeitsgrad
sehr verschieden ist. Am schädlichsten sind die Ziegen, dann
die Pferde, Stiere, Jungvieh, dann das Melkvieh, und
am unschädlichsten sind wohl die Schafe. Bevor ich über

Schädlich- oder Unschädlichkeit der Waldweide in Pflanzungen
und Saaten rede, will ich deren Einfluß auf Waldungen,
wo die Waldverjüngung der Natur überlassen ist, betrachten,
da sich die Weide größtenteils nur über solche Waldungen
erstreckt.

Was zuerst die Ziegenweide betrifft, so wird Forst- -

n.ann und Laie, der auch nur einmal der Ziegenweide unter-
stellte Jungwälder gesehen, sich unbedingt dahin aussprechen.
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daß sie sehr schädlich sei. Zwar gibt eS im Alpenrevier
viele Waldungen, die stets mit Ziegen beweidet worden und
doch entstanden sind. Ihr Entwicklungsgang ist aber ein
sehr langsamer. Angenommen, der Boden sei gleich zu An-
fang besamt, oder besame sich von nahestehendem Holze und
es kommen allmälig die Pflänzchen durch die Grasnarbe
heraus, so empfängt sie hier bald ihr Feind, der Zahn der

Ziegen und stutzt sie alljährlich zurück; dadurch wächst die

Pflanze in die Breite und wird nach und nach immer
buschiger, bis daß nach vielleicht zwanzigjähriger Abstutzung
der Gipfeltricb in ldcr Mitte von der Ziege nicht mehr er-
langt werden kann. Nun hat es die Pflanze gewonnen.
Bei gutem Boden treibt die Pflanze, die in dieser Reihe

von Jahren kaum 4 Fuß hoch, dagegen doppelt so breit ge-
wachsen ist, nun kräftig in die Höhe. Solche Büsche mahnen
an die in Lustgärten durch des Gärtners Scheere komisch

zugeschnittenen Baumfiguren und behalten, besonders die

Buchen, diesen kollerbuschartigen Typus bis ins hohe Alter.
Das schonendste Urtheil über die Ziegenweidc ist daher, daß
bei deren Ausübung die Wiederbewaldung nicht gerade un-
möglich, doch sehr erschwert ist und ein Zuwachsverlust von
wenigstens zwanzig Jahren angenommen werden muß.

Weit weniger schädlich als die Ziegenweide ist die Vieh-
weide. Doch ist hier ein großer Unterschied zu machen.

Kälber, Rinder und Pferde, die momentan keinen Nutzen

gewähren, werden meist in grasarme Wälver getrieben und
müssen länger dort verbleiben als Melkkühe, deren Ertrag
bei Mangel an guter Nahrung sich gleich vermindert. Erstere

Thiere benagen daher das Holz aus Nahrungsmangel, und

je mehr dieser steigt, um so größer ist der Schaden am Wald.
Wegen der Größe der Thiere kann dieser Schaden möglicher-
weise so groß werden, wie der durch die Geißweide. Gut-
genährtes Melkvieh wird dem Wald weniger Schaden thun;
es frißt selten die jungen Holztriebe, sondern nützt oft mehr

dadurch, daß es die jungen Holzpflanzen von dem ersticken-
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den Graswuchse befreit. Bei allem Vieh schadet aber der

-Fuß mehr oder weniger, besonders bei nassen Sommern.
Ueber die Eröffnung des Wcidgangs in Saaten

und Pflanzungen bin ich folgender Ansicht. Roth-
tannen- und Fohrcnpflanzungen mögen nach dem

ersten Sommer, wenn sie angewachsen, ohne großen Nach-

theil einer mäßigen Viehweide preisgegeben werden; hie und
da ist sogar eine solche Weide für dergleichen Pflanzungen
eher nützlich als schädlich; denn in grasreichem Boden leiden

die Pflanzen oft viel von dem hohen Gras und Unkraut,
das der Schnee im Winter mit den Pflanzen zu Boden
drückt und woraus sie sich im Frühling nur mühsam, ver-
krümmt und oft gar nicht mehr erholen können. Ich würde
aber nur möglichst große Pflanzen empfehlen, da sie weniger
vom Fuß des Viehes leiden, als kleine Pflanzen. Die Ent-
fcrnung der Pflanzen sollte wenigstens allseitig 8 bis 10 Fuß
betragen.

Bei Lärchen- und Laubholzpflanzungen dagegen

halte ich die Weide von Anfang an für durchaus unzuläßig ;
sie werden von allen Biehgattungen ihrer weichen Triebe
und Nadeln wegen abgebissen, und können sie erst dann der
Weide ohne Nachtheil geöffnet werden, wenn alle Pflanzen
eine Höhe von wenigstens 8 Fuß erreicht haben.

Saaten würde der Weide bis zum vierten Jahre ganz
verschließen; vann mag bei Rothtannen und Fohren ein

mäßiges Bewcidcn mit Melkvieh zuläßig sein; bei Lärchen-
und Laubholzsaatcn dagegen müßte die Schonung so lange

fortdauern, bis die Pflanzen die vorhin erwähnte Höhe von
8 Fuß erreicht hätten.

Auf die Vorsichtsmaßregeln, die bei der Waldwcidc ge-
stellt werden können, würde wenig Gewicht legen. So
z. B. bedingt man, es solle die Weide nicht beginnen, bis
im Nachsommer und Herbst die Triebe bereits verholzt seien.

Das Bedürfniß ist aber im Frühling und Vorsommer, wo
das Gras noch jung unv melk ist, und bevor die Hochalpen
mit Vieh bezogen werden können. Ferner bedingt man, es



solle bei Regenwetter Nachts und früh Morgens nicht ge-
weidet werden. Im hohen Sommer aber weidet das Vieh
der großen Hitze wegen meist hei Nacht und früh Morgens;
den Tag über, wenn es nicht in Stallungen gebracht wer-
den kann, versteckt es sich vor dem Ungeziefer im dichtesten

Walv. Bei Regcnwetter muß das Vieh auch gegessen haben;
und zwei Weiden, eine für's gute Wetter und eine für's
Regenwcttcr, werden selten vorhanden sein. Auch der Schutz

durch Hirten ist meist ungenügend und nicht hoch anzuschlagen,

denn ihnen ist mehr am Vieh als am Wald gelegen, und

Gras wächst gewöhnlich das Meiste an den verbotenen Wald-
stellen.

Obwohl ich der unbedingten Unschädlichkeit der Wald-
weide, besonders in Saaten und Pflanzungen durchaus
nicht beipflichte, so muß ich als Gegensatz noch bemerken,

daß ich auch schon beobachtet habe, daß ein zum Graswuchs
geneigter, zur Zeit des Holzschlagcs aber noch unbesamter

Waldboden, von dem in nicht zu weiter Entfernung aber

Samen tragende Stämme sich vorfanden, so daß ein An-
fliegen von Samen noch möglich war, sich schneller von Natur
wieder bewaldete, wenn er mässig mit Melkvieh beweidct

worden, als wenn er der Weide ganz verschlossen gewesen

wäre, und zwar deßwegen, weil der Tritt des Viehes den

Boden wund und zum Keimen des Samens empfänglich
macht, während ohne das Betreten des Bodens sich ein

dichter Grasfilz bildet, der den Mäusen zur Herberge dient
und der das leichte Samenkorn hindert, in den Boden ein-

zudringen. Dieses nur als Beispiel, daß die Weide da,
wo sich eine künstliche Kultur nicht rentirt, nicht unter allen
Umständen ganz unzulässig sei.

Ich gehe überhaupt von der Ansicht aus, es sei in
Niederungen, wo die künstliche Holzzucht der nahen und
bequemen Absatzquellcn wegen rentabel ist, die Landwirth-
schaft auf höherer Stufe steht, mit wenig Ausnahmen die

Weide längst durch die Stallfütterung ersetzt worden. Im
Alpenland dagegen, wo die Viehzucht der Häupternährungs-
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zweig des Volkes ist und zur Erziehung des Viehes die

hiezu so herrlich geschaffenen, meist ìnehr oder weniger mit
Holz bestandeneu Alpen und Bergweiden benutzt werden

muffen, hat das Holz wegen weitem und schwierigem Trans-
port geringen Werth. Es wäre daher gegen die National-
ökonomie, wenn man an solchen Orten die viel schneller und
mehr Gewinn bringende Viehzucht auf Kosten der hier wenig
rentirenden Holzzucht mehr beschränken würde, als das
Holzbedürfniß der Umgegend nothwendig erheischt. Die Alpen
der östlichen Schweiz, so weit sie mir bekannt sind, bieten
keine Bilder dar, wie sie Herr Kantonsforstmcister Marchand
von Bern in seiner Schrift „über die Entwaldung der Ge-
birge" aus der westlichen Schweiz uns vor Augen führt.
Darum rufe ich zum Schlüsse: Pardon, wo es immer

möglich ist, der Weide mit Rindvieh in Berg- und Alpen-
Wäldern l Fort dagegen mit den Geißen aus allen Waldungen,
sie sind denselben zum Verderben!

I. Hagmann,
BezlrkSförstcr.

Diskussion darüber.

Rietmann. Ich werde morgens, gemäß Programm,
einen Wald vorzeigen, wo zwei- bis dreijährige Rothtannen-
und Lärchensctzlinge auf fünf Fuß Entfernung in einem

zum Graswuchs sehr geeigneten Boden gepflanzt worden sind.

Zum Herausschneiden des Grases mit der Sichel um den

Nutzen findet sich Niemand, und das Abmähen desselben mit
der Sense kann ich bei so geringer Distanz der Pflanzen
nicht für rathsam halten. Ich gedenke nun, dieses Gras
abweiden zu lassen; vom Tritt des Viehes werden kaum

mehr Pflänzlinge leiden als vom Graswuchs. Es hat sich im

vorher in gleicher Lokalität geweseneu Bestand, obwohl stets

mit Rindvieh und Schafen beweidet, dennoch in 160 Jahren
per Juchart und Jahr 73 Kubikfuß, und in dem angrenzen-
den, unter ähnlichen Verhältnissen aufgewachsenen Bestand,
in 52 Jahren per Juchart und Jahr 82 Kubikfuß Zuwachs
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an Holz gezeigt. Daselbst hätte allerdings ohne Weide mehr

Holz zuwachsen mögen, allein nicht um einen Werth, der den-

jenigen der Weide erreichen würden

Bohl. Die Waldweide halte auch ich für einen wich-

tigen Gegenstand, besonders für Gegenden, wo die Vieh-
zucht stark betrieben wird. Weniger bedenklich ist es aber,

Waldungen der Weide zu öffnen, wo nur ein Pächter als
Viehtrcibender vorkömmt, den man täglich kontroliren, und
dem man den Tratt zu jeder Zeit leicht wieder untersagen
kann (wie in St..Gallen) als in gar vielen andern Gemein-

den, wo eine große Anzahl Bürger selbst solche Weide, und

zwar meist in mittlern und obern Alpenregionen benutzen.

Hier wächst gemeiniglich mit der Bewilligung des Wald-
rattes das Bedürfniß; ist da einmal die Waldweide erlaubt,
hält es schwer, allfälliges Verbot derselben zu handhaben.
Darum wird die Vorsicht gebieten, solchen Weidgang nur
dann zu gestatten, wenn er unbedingt zuläßig und dringen-
des Bedürfniß ist. Besonders in Alpen, wo die Weide in
der Regel werthvoller als die Holzcrzeugung ist, soll erstere

nicht unnöthig beschränkt werden. Pflanzungen in Wald-
bezirken, in denen gleich nachher Vieh zu weiden hat, würde
ich mit ältern Pflänzlingen ausführen.

Riet mann bemerkt, Zoetl sei auch für die Waldweide,
und halte sie nur für schädlich, wenn zu viel Vieh aufge-
trieben werde.

Bohl fügt hinzu, es liege nicht in der Kompetenz der
St. Gallischen Forstbeamten, die Menge des zur Wald-
weide gehenden Viehes zu bestimmen; sei hier solche Weide
gestattet, so hange es lediglich von den Verwaltungen der
Gemeinden ab, den geöffneten Waldbezirk entweder mit einer
Unzahl Geißen, Pferden u. s. w. betreten, oder ihn nur
mäßig mit Rindvieh äzen zu lassen; unter solchen Umständen
müsse er Vorsicht bei Bewilligung zur Waldweide immer als
dringend nöthig ansehen.

Kopp. In den Waldungen des „Harzes", wo Roth-
tannen mit Büschelpflanzungen erzogen werden, kömmt der
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Weidgang des Rindviehs allgemein vor, ohne wesentlichen
Schaden zu verursachen, der immer noch mehr vom Fuß
als vom Maul herrührt. Dort hat der Hirt aber vie In-
struktion, das Vieh nur bei gutem Wetter, in mäßiger Zahl
und schnell durchzutreiben. Auf dem Elm habe ich Vieh-
weide in Buchenlichtschlägen gesehen, wo üppiges Gras ge-
standen, und kein besonderer Schaden wahrzunehmen war;
aber auch da ging nur wenig Vieh zur Weide. Ich bin
der Ansicht, die Waldweide sei unter Beschränkungen zu
gestatten, wenn dieselben strenge eingehalten werden können.

Rietmann kömmt auf die früher erwähnte Lokalität
zurück und fügt hinzu, daß Nachpflanzungen, die wohl
überall Statt haben, dort der Wcive wegen freilich etwas
mehr als gewöhnlich nöthig geworden seien; vcr Gewinn
an Grasnutzen habe aber jenen Nachtheil ausgeglichen; dann
könne er daselbst jede beliebige Einschränkung anordnen,
was eben nicht in allen Gemeinden thunlich wäre.

Hungerbühl er. Ich bedaurc, daß das St. Gallische
Forstgesetz keinen Unterschied zwischen den Viehgattungen
mit Bezug auf ihre Schädlichkeit in den Wäldern macht.
Die Rindviehweide halte ich für unschädlich. Den Ziegen
bin ich feind; einzig diese und die Pferde würde ich von
der Walvweide gänzlich ausschließen. Am meisten schadet

diese Weide im Frühling, gerade zur Zeit, wo solches Be-
dürfniß des Landmanns am größten ist. Hierin soll der

Forstwirth den Landwirth so viel möglich unterstützen.

Bohl. Unbedingte Oeffnung des Weidganges in Wal-
düngen mit irgend einer Gattung Vieh, ohne Festsetzung

von Zeit und Zahl, scheint mir bedenklich. Auch dürfte es

kaum billig sein, die Kühbesitzer, welche meist wohlhabende

Bürger sind, in der Weise zu bevortheilcn, daß man die

Ziegen der ärmern Bürgcrklasse, welche meist nur solches

Schmalvich zur dießfallsigen Fristung ihres Lebensunterhaltes
anzuschaffen vermag, ganz aus den Wäldern zu verbannen.

Jene mehr Begüterten bezahlen in der Regel zwar ein Weid-
geld per Stück; allein diese Tare erreicht selten den cigcnt-
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lichen Werth vcs bezüglichen Nutzens. Oft gelangt der

Kühbesitzcr so zu einem Gewinn, wofür dem Acrmern noth-
wendig ein Ersatz geboten werden soll, was wohl am gceig-
netsten dadurch geschehen mag, daß man für seine Ziegen
wenigstens in den Staudcnbcrgen und steilsten Alpenwal-
düngen Weide anweist.

Hagmann äußcrtsich hierüber in gleichem Sinne wieBohl.
Hungerbüh le r. Ich bin auch der Ansicht, daß der

Arme Berücksichtigung verdiene. Es soll aber von Ober-
bchorven, etwa von der Regierung auSgcmittelt werden, wo
das Geißcnhalten wirklich dringendes Bedürfniß sei. Ost
hat der Reiche mehr Geißen als der Arme, das ist unbillig.
Daher sollen die Geißhecrdcn nur reduzirt, nicht ganz auf-
gehoben werden. Ilebrigcns sind die Klagen der Armen
über allzustrcngc Anwcnvung vcs Forstgcsetzes zum Schutze
der Wälder viel seltener, als das egoistische Geschrei von
GcmeinvSmagnatcn, welche meist viel Geißen und Pferde
auftreibcn, und häufig über Wald und Weioe so verfügen,
daß sie dabei weniger als die Armen in Nachtbeil kommen.

Bohl findet nicht angemessen, daß eine Regierung sich

mit Reduktion der Gcißcnheerden befasse ; solche Vcrminde-

rung sei allerdings wünschbar, lasse sich aber nicht leicht

ausführen, vielleicht am wenigsten durch Verordnungen von
Oben; eö dürfte genügen, wenn den Forstbeamtcn, welchen
die Leitung der Walvwirthschaft in den Gemeinden obliegt,
neben der Befugnis die Weidorte zu bezeichnen, auch einige
Kompetenz zur Bestimmung der Gattung und Zahl des auf-
zutreibenden VieheS eingeräumt würde. Einer zweckmäßigen

Anweisung der Weivbezirke sei meist der Uebelstand entgegen,
daß Geißheerden im Frühling nur in die tiefer liegenden
Wälder, und erst später, nach weitcrm Schnecschmelzen,
in's Hochgebirg getrieben werden können.

Kopp wünscht, daß dieses Thema ein stehendes bleiben,
und auch unter die Thematc für nächste Versammlung auf-
genommen werden möchte.

Schluß der Vvrmittagssitzung.
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XI.

Beim Beginn der Nachmittagsverhandlungen frägt das

Präsidium an, welches von den noch übrigen Thematen die

Versammlung zuerst zu besprechen wünsche. Es wird das
erste Thema vorgeschlagen.

Bei der geringen Zahl anwesender Mitglieder, und weil
drei derselben, von denen man besondere Theilnahme an

dießfallsiger Diskussion erwartet, mit Prüfung der Rechnung
beschäftigt sind, wird beschlossen, vorher das fünfte Thema

zu besprechen, welches lautet:

In welchen Fällen ist die natürliche Wieder-
Verjüngung der künstlichen vorzuziehen? Und
inwiefern läßt sich ein gänzliches Abgehen von
künstlicher Kultur durch finanzielle Ersparnisse
rechtfertigen?

Diskussion hierüber.

Von Greyer z. Die künstliche Wicderverjüngung ist

der natürlichen da vorzuziehen, wo das Bodenkapital und
die Kulturkosten sich bis zum dcreinftigen Abtrieb der Wal-
düngen gehörig verzinsen; wo hingegen nur eine geringe
Waldrente in Aussicht steht, ist mehr auf der natürlichen
Verjüngung zu halten, und dieser durch die künstliche bloß
nachzuhelfen, letzteres dann namentlich, wenn man zu langes
Ausbleiben der natürlichen Wiederbestockung, starkes Ueber-

wuchern des Bodens durch Forstnnkräuter, daherige Ver-
mehrung der Kulturkosten und Verminderung des Ertrags
befürchten muß. Auch den Buchen und Weißtannen, die

man in der Regel natürlich verjüngt, würde ich nöthigen-
falls jene Nachhülfe angedeihen lassen. Sofern die künstliche

Waldverjüngung durch hinlängliche Interessen gedeckt wird,
gewährt sie auch noch den Vortheil, daß sie Anlaß bietet,
der armen Volksklasse durch landwirtschaftliche Zwischen-

Nutzungen behülflich zu sein. Alle Kulturen sollten aber

wohlfeil und zweckmäßig ausgeführt werden.
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Rietmann stimmt zwar in der Hauptsache mit von

Greperz überein, nur spricht er noch mehr der natürlichen
Wiederverjüngung das Wort, besonders bei magerm Boden.
Gehe auch in Besamungsschlägen die Verjüngung langsam

vor sich, so ersetze der mehrere Zuwachs an den lichter ge-
stellten Samcnbäumcn den anderweitigen Abgang. Bei großen
Waldkomplexen, besonders in Gebirgen, müsse die Wieder-

Verjüngung meistens der Natur überlassen werden; dort sei

Verbindung der Landwirthschaft mit dem Waldbau selten

ausführbar. Er habe selbst Flächen durch Besamungsschläge
vollkommen verjüngt, an andern Orten aber auch mit Pflan-
zung nachhelfen müssen. Immerhin sollten natürlich ver-
jüngte Bestände frühzeitig durchforstet werden.

Hagmann. Es ist schwer, eine allgemeine Regel auf-
zustellen, wie weit hinauf am Gebirge gegen die oberste

Waldgrenze die künstliche Wiederverjüngung der natürlichen

zu Hülfe kommen soll. Wenigstens in den höher liegenden

Gebirgswaldungen ist so zu wirthschaften, daß sich die Be-
stände natürlich verjüngen, und daß höchstens Ausbesserung

von Lücken erforderlich werden.
Von Greperz erklärt sich mit Rictmanns Ansichten

einverstanden, wenn derselbe künstliche Verjüngung mit na-
türlicher in Verbindung bringe, glaubt aber, daß von land-
wirthschaftlichen Zwischennutzungen auch mit Bezug auf Ge-
birgswaldungen, nämlich schon des Grases wegen, die Rede

sein könne.

Rietmann pflichtet dem so eben Gesagten bei, und
empfiehlt noch für Kulturen in Verbindung mit Grasnutzung
weiten Stand, indem dadurch sowohl der Graswuchs, als
das Gedeihen der Holzpflanzen befördert werde.

Von Greperz berichtet, wie er in seinem Revier die

Landwirthschaft, respektive den Feldbau, mit dem Waldbau
zu beidseitigem Gewinn verbinde. Es stelle sich ihm der
Einfluß der Bodenauflockerung auf die jungen Waldpflanzen
als ein sehr günstiger heraus. So habe er neun Jahre alte
Saaten in ungebautem Boden, und daneben viel größere.
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obwohl bloß vierjährige Pflanzungen in gebautem Boden.
Es müßte demnach ein sehr großer Unterschied zwischen gleich

alten, natürlich ohne Bodenauflockcrung erzogenen, und solchen

Holzpflanzen sein, die in aufgelockertem Boden wachsen können.

In seinem 1600 Juchart haltenden Revier (mit 1200 Juchart
Niederwald und 400 Juchart Hochwald) stehen gegenwärtig
25 Juchart in landwirthschaftlichem Betrieb, die der Forst-
kassc einen bedeutenden Ertrag abwerfen.

Rietinann theilt die Ansicht von v. Greperz, wonach

Pflanzen in gebautem Boden schneller als in eingebautem
wachsen sollen, nicht. Er wolle morgens auf der Erkursion
Beispiele vom Gegentheil vorweisen. Setzlinge, die er im
Jahr 1825 in einem dicht mit Nothtanncn angepflogenen
Ackcrfelde aushob, und gleich daneben verpflanzte, seien von
denjenigen, welche er zu gleicher Zeit in ungebauten Boden
versetzte, an Wuchs weit übertreffen worden. In dieser

Pflanzung komme allseitig 10 Fuß Entfernung vor.
Von Greperz glaubt, solcher Unterschied rühre Haupt-

sächlich vom weiten Stand in der Pflanzung, gegenüber dem

gedrängten Schluß des natürlichen Anflugs im Ackcrfelde her.

Hungerbühlcr. Aus dem von Nietmann angeführten
Ergebniß eines Kulturvcrsuchs kann ich keine Norm ableiten.
Es ist zu unterscheiden zwischen den Holzarten, die man
natürlich oder künstlich erziehen will. Buchen- und Weiß-
tannenbestände werde ich natürlich durch Dunkel-, Licht-
und Abtriebsschläge, die übrigen Holzarten, besonders die

Rothtannen, durch künstliche Kultur zu verjüngen suchen;

denn der Unterwuchs von Buchen und Weißtannen, wenn
er auch lange unter dem Druck der Muttcrbäume gestanden

ist, erhebt sich bald wieder zu freudigem Wüchse, während
bei der Rothtannc das Gegentheil stattfindet. Bei solcher

Verjüngung halte auch ich für vortheilhaft, den Feldbau
mit dem Waldbau zu verbinden. Dann empfehle ich aber

schwere Samen, wie z. B. Bucheln, Eicheln u. s. w., die

bekanntlich über den Winter nicht leicht aufzubewahren sind,

im Herbst auszustreuen, und Walvsamen überhaupt selbst
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einsammeln zu lassen, um eigens erzogene Setzlinge für
Pflanzungen zu verwenden, da Kulturen oft wegen Ankauf
schlechten Materials mißlingen und bei Gemeinden mißbelicbig
werden.

Ko pp. Die Verbindung der Landwirthschaft mit dem

Waldanbau ist sehr cmpfehlcnswerth; sie befördert das Gc-
deihcn der Waldpflanzung und erniedrigt die Kulturkosten;
letztere hebt sie oft ganz auf. Bei Fraucnfcld findet nach

jedem Abtrieb 3 Jahre lang landwirthschaftlichc Zwischen-

Nutzung statt, und zwar im ersten Jahre Halmfrucht, im
zweiten Jahre Holzpflanzung mit Hackfrucht dazwischen, und
im dritten Jahre wieder Hackfrucht Solche Zwischen-

Nutzung soll nie zu lange andauern, sonst verschwindet der

wohlthätige Einfluß der Bodenauflockerung. Auf lange gc-
bautem Boden ist der Holzwuchs um so geringer, als der

Schluß der Pflanzung enge ist. Mir werden jahrlich für
das Recht landwirthschaftlichcr Zwischennutzung per Juchart
8 bis kl) Gulden, für 3 Jahr also 24 bis 30 Gulden be-

zahlt. Waldpflanzen brauche ich per Juchart 2300 Stück,
deren Verpflanzungskostcn 5 Gulden betragen, so daß per
Juchart noch ein Reingewinn von 19 bis 25 Gulden bleibt.

Rictmann weist auf die Einigkeit in der Ansicht hin,
daß Feldbau mit Waldbau verbunden werden soll, wo es

sich immer rcntire; wo letzteres nicht der Fall sei, würde
er zwischen Pflanzungen die Grasnutzung einführen.

Weinmann macht auf die mit Bodenauflockerung ver-
bundene Zwischennutzung an Stock und Wurzelholz auf-
merksam. Bei Winterthur seien auf einem Schlag im Durch-
schnitt per Juchart 22^//, Klafter (6'/? X 6 x 3>/z) Stock-
holz und 18 Klafter Wurzclholz (à 3 Fuß tief) gecrntet,
per Klftr. flw. 1. ß. 30 Aufmacherlohu bezahlt, und vom
Stockholz fl.'« 5, Wurzelholz fl.<" 4 erlöst worden.

Bohl. Die Forstverwaltung des Kantons St. Gallen
kann in ihren Staatswaldungen keine so günstige Ergebnisse
des Feldbaus nachweisen; sie muß sich bei solcher Bewirth-
schaftung überhaupt der größten Einfachheit befleißen- Ein-
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mal ist der Wirthschaftsführcr zu sehr mit andern, auf
Gemeindewaldungen sich beziehenden Verrichtungen über-

laden; dann zeigt sich da kein ähnliches Bedürfniß, Wald-
boden unter angemessenen Bedingungen in Pacht zu nehmen.
Bei bisherigen Kulturversuchen dieser Art haben die bezüg-

lichen Ausgaben immer die Einnahmen überstiegen. Zudem
wird hier durch ein Büdgct des Großen Rathes bestimmt,
wie viel jährlich auf den Anbau dieser Waldungen verwendet

werden dürfe. Es werden auch in obschwebendcr Frage die

Umstände entscheiden. Man wird immer da landwirthschaft-
liche Zwischennutzungen in Waldungen anordnen, wo sich

pekuniärer Gewinn erzielen läßt, und wo keine anderweitigen
Rücksichten und Verhältnisse bloß Holzwuchs verlangen.

Ende der Diskussion über diesen Gegenstand.

Xll.
Die Nechnungskommission erstattet Bericht. Sie habe

die Rechnung richtig befunden, und trage auf deren Ge-
nehmigung an. Zu bemerken habe sie jedoch, daß die Mit-
glieder, welche zwei Jahre lang den Beitrag nicht bezahlt
haben, gestrichen werden möchten. Ferner erscheine ihr der

Posten von 30 Gulden für Einladung der Mitglieder zur
vorjährigen Versammlung etwas hoch. Oberförster Kaiser
findet, es seien diese Kosten zum Theil nöthig gewesen; sie

haben sich durch Ausschreiben in den bekanntesten Zeitungs-
blättern so hoch belaufen. Es wird die Rechnung von der
Gesellschaft genehmigt, gleichzeitig aber dem Konnte Spar-
samkeit empfohlen.

Das Präsidium bemerkt, es habe auch das jetzige Komite
ähnliche Einladungen durch einige öffentliche Blätter nöthig
erachtet. Die Zweckmäßigkeit dieses Verfahrens erweise sich

heute. Ohne solche Publizität würden sich kaum so viele
NichtMitglieder eingcfunden haben; alsdann wäre unsere

Versammlung noch weniger ansehnlich gewesen, da die Mit-
glieder gegen alle Erwartung und Zusage bis an eine sehr

geringe Anzahl zurückgeblieben seien.
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Noch beantragt Kaiser, es solle das jeweilige Konnte
der Rechnung ein Verzeichniß derjenigen Mitglieder beilegen,
welche mit statutengemäßer Entrichtung des Beitrags im
Rückstand seien. Dieser Antrag wird zum Beschluß erhoben.

Rechnung des schweiz. Forstvereins von 1849—1850.

Einnahmen.
Fr. Rp. Fr. Rp.

Kassa-Salvo von 1849 175 11

Geschenk von der hohen Regierung des

Kantons Bern 10V —
Geschenk von der Tit. Burgergemcinde zu

Burgdorf 50 —
Beiträge von 62 Aktivmitgliedern für die

Jahrgänge 1848 u. 1849, à 3 Fr. per
Jahr'

'
372 —

Unterhaltungsgelvcr von 12 neu cinge-
tretenen Mitgliedern, pro 1849 auf
1850, à 3 Fr. 36 —

Abonnement von 54 Mitgliedern für Mit-
theilungen über Haus-, Land - u. Forst-
wirthschaft, pro 1848 u. 1849, per Jahr
à 11 Btz 118 80

Für dasselbe Abonnement von 6 Mitglie-
dern pro 1849, à 11 Btz. 6 60

Agio per Postnachnahme — 90

Summa der Einnahmen 859 41

Ausgabe n.

Druckkosten an Verschiedene 135 50
An Lithographien 46 35

Für Mittheilungen über Haus-, Land-
und Forstwirthschast 149 65

Transport 331 50 859 41
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Transport 331 59 859 41

Für Marchands Entwaldung der Gebirge 39 29

Honorar der Redaktion des schweiz. Forst-
Journals 199 —

Zum Empfang der Mitglieder an der

Vcreinsversammlung 94 59

Bürcauauslagen, Porti u. s. w. .39 36

Summa der Ausgaben 595 56

«leibt Kassa-Saldo 263 85

An merk. Ein Verzeichnis! derjenigen Mitglieder, welche mit statute»-

gemäßer Entrichtung des Beitrages im Rückstand sind, soll der Rechnung

pro 18S0 auf 18S1 beigelegt werden,

XUI.
Veranlaßt durch einen schriftlichen Anzug des Herrn

Oberförsters Manuel in «urgvorf kömmt das seit Januar
d. I. unter der Redaktion des Herrn Forstmeisters Kast-
hofer in Bern erscheinende schweizerische Forstjournal zur
Sprache. Mehrere Mitglieder wünschen, daß die schweizer:-
sehen Forstmänner insgesammt, zumal jüngere Kräfte der-
selben, sich an dieser Redaktion als Mitarbeiter bcthciligen,
und den greisen Herrn Kasthoser in seiner schweren Aufgabe
unterstützen möchten. Wäre dieses nicht der Fall, so könnte

das Forstjournal ein gleiches Loos treffen, wie ein früheres
forstliches Organ, die Beilage zu den landwirtschaftlichen
Mittheilungen vom Aargau, welches wegen Mangel an Ein-
scndungen nicht glückte. Es wird anerkannt, daß Herr Kast-
hofcr ohne Mithülfe zu wenig honorirt sei, dagegen bezweifelt,
ob ohne größere Geldbeiträge von Seite der Mitglieder ein

höheres Honorar festgesetzt werden könne. Auf den Wunsch
des Präsidiums, die Versammlung möchte dem Komite hier-
über geeignete Weisung geben, stellt Forstmeister Kopp fol-
gende Anträge:

1. Es sei durch das Komile fürzusorgen, daß Herr
Kasthofer durch Mitarbcitung unterstützt werde, und sich

dann mit dem bisherigen Honorar begnüge.
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2. Das Komite soll ermächtigt sein, nöthigenfalls die

Redaktion höher zu honoriren, wenn es ohne Erhöhung der

Beiträge geschehen könne.

3. Jedenfalls soll das Komite für den Fortbestand des

Blattes sorgen.
Diese Anträge werden einstimmig zum Beschluß erhoben.

XIV.

Ungeacht vorgerückter Tageszeit (Abends 7 Uhr) wird
noch Fortsetzung der Verhandlungen beschlossen, und zwar
über das erste Thema, welches schon bei der Diskussion
über das fünfte zu theilweiser Beantwortung gelangte.

Frage: Auf welche Weise kann der Forstmann
bei immer zunehmender Bevölkerung und damit
wachsenden Ansprüchen auf die Waldungen den
Forderungen der Landwirthschaft entsprechen,
ohne den Holzwuchs zu schwächen?

Kaiser. Wie schon während der Behandlung des fünften
Thema's von mehrcrn Rednern bemerkt worden, so ist es ganz
zweckmäßig, wenn bei Wiederverjüngung der Waldungen in
den Niederungen zu Gunsten der Armen landwirthschaftliche
Zwischennutzungen stattfinden. Das üppige Gedeihen der

Holzpflanzungen zeigt sich meistens da, wo Feldfrüchte zwischen

denselben gedüngt werden. In Gebirgsgegenden kann der
Landmann durch Grasabgeben unterstützt werden, wo das
Mähen sich rentirt und zuläßig ist. Weidgang aber wird
unter Umständen schädlicher als die Sense.

Von Grcpcrz. Dieses Thema ist ein sehr wichtiges.
Die Bevölkerung steigt, und die Nationalökonomie fordert
dringend, daß der Landwirth und die. ärmere Klasse des
Volkes überhaupt vom Forstwirth möglichst unterstützt werde.

In Deutschland hat das Pflanzen von Feldfrüchtcn im Walde
des großen Wildstands wegen so lange keinen Eingang ge-
funden. Ich halte es für Pflicht des Forstmannes, daß er
dem Bau von Halm- und Hackfrüchten, wie der Gras-
Nutzung in Wäldern nicht entgegentrete, wo Bedürfniß und

Jahrgang I. 17
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Zuläßigkeit vorhanden ist, und der Waldhoden dadurch nicht

zu viel geschwächt wird. Auf solche Weise erzogene Be-
stände wachsen weit schneller, schöner und besser. Auch in
den Gebirgen ist oft noch bei Kulturen ein Zwischcnbau

von Kartoffeln zuläßig; wo das nicht angeht, kann das
Gras in den Pflanzungen zuerst gemäht, später, wenn die

Pflanzen dem Maul des Viehes entwachsen sind, abgeweidet
werden. Bis den Leuten der Vortheil jenes PflanzenS im
Walde augenscheinlich wird, sollen die Forstbeamten Unter-
nchmungcn der Art auf eigene Rechnung machen. Im Walde
gepflanzte Kartoffeln sind besser als die übrigen. Dann
wirkt die Masse der zu erntenden Hack- und Halmfrüchte
bedeutend auf die Wohlfeilheit der Lcbensmittel. Es kann

der Landwirth aber auch noch in anderer Weise von Wal-
düngen Nutzen ziehen. Von längs Waldsäumen gepflanzten

Eschen, Ahornen und Ulmen ist Laub zu Geißfutter und

Streu zu sammeln. Zu gleichem Zweck können Durchfor-
stungen in Laubholzbeständen angeordnet werden. Streulaub
läßt sich aus Straßen und Hohlwegen sammeln. Selbst in
Besamungsschlägen ist das Laubsammeln hie und da zu-
läßig, um die Aufnahme des Samens ins Erdreich zu be-

fördern. Zwar wird durch Einführung dieser und anderer

Zwischennutzungen die Aufsicht der Forstbeamtcn sehr er-

schwert. Tüchtige, sachkundige und gehorsame Bannwarte
und demnach Bannwartenunterricht sind dazu durchaus noth-
wendig. Im Kanton Aargau werden für Jnstruirung von
40 bis 50 Bannwarten 300 Franken verausgabt. Kann
dieser Unterricht auch nicht immer gründlich, muß er mehr
mechanisch sein, so eignen sich die Lehrlinge doch praktische

Fertigkeiten von Kulturarbeiten u. s. f. an.

Kopp. Wie der Redner vor mir sagte, ist es Pflicht
des Forstmannes, der Landwirthschaft durch die Waldungen

zu Hülfe zu kommen. Dadurch vermindert man nicht bloß

die Kosten des Waldanbaues, sondern man macht das Forst-
wesen beim Volke beliebt. Die Schweiz wird durch den

vermehrten Anbau von Lcbenömitteln vom Auslande unab-
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hängiger, und es ist der ärniern Volksklasse Gelegenheit
geboten, durch eigene Arbeit, ohne Gcldauslagen, sich ihren
Lebensunterhalt verschaffen zu können. Auch ich halte den

Bannwartenuntcrricht für nothwendig. Im Kanton Thurgau
halten die Forstmeister seit 1816 alle Sommer unentgeldlich
einen Förstcrkurs, sowohl für die Gemeinde- als Staats-
bannwarte. Ein solcher Kurs dauert 11 bis 31 Tage. Die
Unterhaltskostcu betragen für die Person 16 bis 12 fl.
Denjenigen Kantonen, die darin »och nichts gethan haben,

empfehle ich sehr ein ähnliches Vornehmen.

Rietmann bemerkt, dieses Unterrichtswesen würde ihm

zwar gefallen, er müsse aber bezweifeln, ob Bannwarte,
welche nur fl. 30 bis 10, oft noch weniger Gehalt haben,
sich dazu herbeilassen, auch später das Nöthige leisten, und
ob die Gemeinden deßwegen jene Gehalte erhöhen werden.

Bohl. Auch hierin ist unsere St. Gallische Forstord-

uung mangelhaft. Die Forstbeamtcn haben da gar keinen

Einfluß auf die Wahl des Gemeindeforstpersonals. Die
betreffenden Verwaltungen sind in Ernennung und Entlassung
ihrer Bannwarte durch keinerlei gesetzliche Vorschrift be-

schränkt. Daraus läßt sich ermessen, was es mit dem Wissen
und Können, mit den Leistungen und Besoldungen solcher

Angestellten für ein Bewandtniß haben müsse. Zum Theil
wegen diesem Uebelstand und weil überhaupt von der Noth-
wendigkeit einer, praktischen Belehrung der Bannwarte über-

zeugt, versuchte ich wiederholt, zu solchem Zwecke einen

Kredit von 200 fl. durch die Negierung beim Großen Rathe

auszuwirken. Die erstere Behörde unterstützte die Sache

konsequent; die letztere wies leider das Gesuch eben so be-

beharrlich von der Hand. Ohne irgend welche Unterstützung
von oben wird bei uns hierin kaum Ersprießliches geschehen

können.

Ko pp. Im Thurgau ist gar kein Forstgesetz; der Staat
leistet keinen Beitrag; die Gemeinden haben sich freiwillig
zur Theilnahme an jenem Unterricht herbeigelassen, weil sie
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gesehen, daß nachher ihre Waldkulturen besser und wohl-
feiler ausgeführt werden. Es scheint auch darüber Einigkeit
zu walten, daß für Belehrung der Bannwarte überall, wo
es nur immer thunlich ist, etwas gethan werden soll.

Nach solcher Abweichung der Diskussion vom gegebenen

Thema, und da die Nacht bereits eingebrochen ist, wird die

heutige Sitzung geschlossen, sinit trüben Aussichten auf die

morgens vorzunehmende Walderkursion, indem immerwährend
Regen fällt und wenig Hoffnung zu besserm Wetter bleibt.

Nachtrag
zu dem in Nr. 8 dieses Blattes vorkommenden Namensver-
zeichnisse der Mitglieder des schweizerischen Forstvereins. In
dasselbe gehören noch die

Herren /aeot, Lsnll. korestier, à lâlo, L. äe biouellâtol;
Juker, Förster, in Riggisbcrg, Kant. Bern; und

„ Marti, Förster, in Bern,
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